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Beschluß 
über die weitere Entwicklung 

der gesellschaftswissenschaftlichen Information 
und Dokumentation 

in der Deutschen Demokratischen Republik

vom 6. August 1980

I.
\ Aufgaben und Grundsätze der

gesellschaftswissenschaftlichen Information 
und Dokumentation

1. Die gesellschaftswissenschaftliche Information und Doku
mentation hat die Führungstätigkeit der Partei der Arbei
terklasse, die Leitung von Staat und Wirtschaft, die gesell
schaftswissenschaftliche Forschung und Lehre, die Agita
tion und Propaganda und die internationale Zusammen
arbeit im Rahmen der sozialistischen Staatengemeinschaft 
durch die aktuelle, zuverlässige und umfassende Bereitstel
lung von Informationen über neue gesellschaftswissen
schaftliche Forschungsergebnisse zu unterstützen.

2. Die Schwerpunkte der Informationstätigkeit auf dem Ge
biet der Gesellschaftswissenschaften werden durch den 
Zentralen Forschungsplan der marxistisch-leninistischen 
Gesellschaftswissenschaften der DDR, durch die themati
schen Schwerpunkte der gesellschaftswissenschaftlichen 
Disziplinen und Einrichtungen sowie durch die Anforde
rungen der internationalen Wissenschafts- und Informa
tionskooperation bestimmt.

3. Im Interesse einer hohen Effektivität und Qualität der wis
senschaftlichen Arbeit ist konsequent von der engen Ver
bindung von gesellschaftswissenschaftlicher Forschung und 
gesellschaftswissenschaftlicher Information und Dokumen
tation auszugehen.

Die gesellschaftswissenschaftliche Forschung und die In
formation und Dokumentation sind an allen gesellschafts
wissenschaftlichen Einrichtungen einheitlich zu leiten, zu 
planen und zu organisieren. Die Wissenschaftler haben 
maßgeblichen Anteil daran zu nehmen, daß ihre wissen
schaftlichen Ergebnisse und Erkenntnisse über die Informa
tionseinrichtungen und wissenschaftlichen Bibliotheken 
noch stärker gesellschaftlich nutzbar gemacht werden. Ent
sprechende Informationsleistungen sind in den Forschungs
plänen auszuweisen.

4. Die gesellschaftswissenschaftliche Information und Doku
mentation hat die für die disziplinäre und interdisziplinäre 
gesellschaftswissenschaftliche Forschung, die Lehre, die Pro
pagandaarbeit und die gesellschaftliche Praxis erforderli
chen Informationen rechtzeitig und in hoher Qualität zur 
Verfügung zu stellen und ihre vielseitige Nutzung zu ge
währleisten. Dazu sind die vorhandenen Kapazitäten ratio
nell und effektiv zu nutzen und durch den Einsatz qualifi
zierter Informationsfachkräfte, eine planmäßige Arbeitstei
lung zwischen Forschem und Informationsfachkräften, die 
Entwicklung der innerstaatlichen und internationalen Ar
beitsteilung und Kooperation sowie durch die Anwendung 
moderner Informationstechnik weiter zu vervollkommnen.

5. Die Mitwirkung der gesellschaftswissenschaftlichen Infor
mation und Dokumentation der DDR im Internationalen 
System für gesellschaftswissenschaftliche Information der 
Akademien der Wissenschaften sozialistischer Länder 
(ISGI) ist zielstrebig weiterzuführen.

II.
Aufbau des Systems der gesellschaftswissenschaftlichen 

Information und Dokumentation

1. Die Einrichtungen der gesellschaftswissenschaftlichen In
formation und Dokumentation sind auf der Basis von In-


